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herlaufen läßt, oder in Ansehung ihrer die erforder
lichen Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Be
schädigungen unterläßt;

12. wer auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, 
auf Höfen, in Häusern und überhaupt an Orten, 
an welchen Menschen verkehren, Brunnen, Keller, 
Gruben, Öffnungen oder Abhänge dergestalt un- 
verdeckt oder unverwahrt läßt, daß daraus Gefahr 
für andere entstehen kann;

13. wer trotz der polizeilichen Aufforderung es unter
läßt, Gebäude, welche dem Einsturz drohen, aus
zubessern oder niederzureißen;

14. wer Bauten oder Ausbesserungen von Gebäuden, 
Brunnen, Brücken, Schleusen oder anderen Bau
werken vornimmt, ohne die von der Polizei an
geordneten oder sonst erforderlichen Sicherungs
maßregeln zu treffen;

15. wer als Bauherr, Baumeister oder Bauhandwerker 
einen Bau oder eine Ausbesserung, wozu die polizei
liche Genehmigung erforderlich ist, ohne diese Ge
nehmigung oder mit eigenmächtiger Abweichung 
von dem durch die Behörde genehmigten Bauplan 
ausführt oder ausführen läßt;

16. wer den über das Abhalten von öffentlichen Ver
steigerungen und über das Verabfolgen geistiger 
Getränke vor und bei öffentlichen Versteigerungen er
lassenen polizeilichen Anordnungen zuwiderhandelt.

(2) In den Fällen der Nr. 8 und 9 kann neben der Geld
strafe oder der Haft auf die Einziehung der Selbst
geschosse, Schlageisen oder Fußangeln, sowie der ver
botenen Waffen erkannt werden, ohne Unterschied, ob 
sie dem Verurteilten gehören oder nicht.

Anm.: Abs. 1 Ziff. 7 ist durch § 24 des Lebensmittelgesetzes vom 5. Juli 
1927 (RGBl. I S. 134) gestrichen worden.


